
meinsamen A ussprachen erwiesen, daß zur Leistung 
der um fangreichen A rbeit diese Anzahl die zweck
m äßigere ist.

§ 20
§ 20 erhä lt folgende erw eiterte Form ulierung:
A uf Tagungen, die durch Delegierte gebildet w er
den, sind n u r die Delegierten stim m berechtigt. Die 
M itglieder der einberufenden K örperschaft, die R evi
soren, die M itglieder des Schiedsgerichts und der 
Vorsitzende der Pressekommission nehmen m it be
ratender Stim me teil.

W enn also die M itglieder einer P arte ile itung  in Zu
kunft auf den Delegiertenkonferenzen Stim m recht 
haben wollen, dann müssen sie durch ihre A rbeit in den 
unteren E inheiten dafür sorgen, daß sie gew ählt wer
den. (Sehr gut.)

§ 20 erhält w eiter folgenden neuen Absatz:
Die A ufstellung von K andidaturen  zu einem Stadt-, 
Kreis-, Provinzial- oder R eichsparlam ent erfolgt im 
Einvernehm en m it dem V orstand der übergeordne
ten Gliederung.

§21
§ 21 betrifft die zusätzlichen E x trabeiträge  fü r die 

P arte i. Der Absatz 3 hatte  bisher folgende Fassung: 
M itglieder m it höherem Einkommen sind verpflich
tet, außerdem  m onatlich die vom Parte ivorstand  
festgesetzten Sonderbeiträge zu zahlen.

Diese Form ulierung wird jetz t ergänzt durch den Zu
satz:

m it einem Einkomm en von m ehr als 300 RM.

§ 22
§ 22 b ring t folgende Änderungen: Im  alten S ta tu t 

w ar festgelegt, daß die O rtsgruppen direkt m it der Be
zirkskasse abrechnen. W ir haben im O rganisationsaus
schuß m iteinander vereinbart, daß der K reis fü r die 
K assierung die w ichtigste E inheit im P arte iaufba*  
sein soll. Der Absatz 3 w ird also lauten:
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